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BFH: Sonderausweis fiir Nennkapital aus Riicklagen

Sonstige Rucklagen im Sinne von § 28 Abs. 1 S. 3 KStG (sog. Sonderausweis) sind alle
Riicklagen, die nicht im steuerlichen Einlagekonto im Sinne von § 27 Abs. 1 KStG erfasst
sind. Der Sonderausweis sichert die Ausschittungsbesteuerung von in Nennkapital
umgewandelten Gewinnricklagen. Eine vom Sonderausweis auszunehmende "Einlage der
Anteilseigner" setzt nicht voraus, dass sie im steuerlichen Einlagekonto erfasst ist.

BFH, Urteil vom 25.02.2025, VIII R 41/23

Sachverhalt

Einlage

Keine Erfassung
der Einlage im
steuerlichen
Einlagekonto

Liegen die Voraussetzungen fur die Ausnahme vom
Sonderausweis nach § 28 Abs. 1 S. 3 KStG vor?

Der BFH hatte darUber zu entscheiden, ob eine nicht im bestandskraftigen Bescheid zur
Feststellung des steuerlichen Einlagekontos bertcksichtigte, aber tatsachlich erbrachte
Gesellschaftereinlage mittels einer spateren Kapitalheraufsetzung sowie einer
Kapitalherabsetzung im folgenden Wirtschaftsjahr letztlich doch als Einlage bericksichtigt
werden kann oder aber zu einem festzustellenden Sonderausweis (8 28 Abs. 1 S. 3 KStG)
fahrt. Im letzteren Fall ware eine steuerfreie Einlagenrickgewahr nicht méglich.

Im Einzelnen:

® |n 2009 leisteten die Anteilseigner einer GmbH eine Einlage von 10 Mio. Euro.

® Die GmbH gab die Einlage in ihrer Erklarung zur gesonderten Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen gemald 8 27 Abs. 2 S. 4 KStG (steuerliches Einlagekonto)
nicht an.

® Das steuerliche Einlagekonto der GmbH wurde deshalb zum 31.12.2009 in Hohe von
0 Euro festgestellt.

® FEin Antrag der GmbH, das steuerliche Einlagekonto in Hohe von 10 Mio. Euro
festzustellen, wurde als unbegriindet zurtickgewiesen.

® |m Feststellungsbescheid zum 31.12.2016 stellte das Finanzamt das steuerliche
Einlagekonto auf 0 Euro fest.

® |n der Bilanz der GmbH auf den 31.12.2016 sind ein gezeichnetes Kapital in Hohe von
25.000 Euro und eine Kapitalricklage in Hohe von 10 Mio. Euro ausgewiesen.



® |n 2017 beschloss die Gesellschafterversammlung der GmbH eine Kapitalerh6hung
aus Gesellschaftsmitteln. Das Stammbkapital erhdhte sich durch Umwandlung der
Kapitalriicklage von 25.000 Euro auf 10.025.000 Euro.

® |n 2018 setzte die Gesellschafterversammlung der GmbH das Stammkapital wieder
um 10 Mio. Euro auf 25.000 Euro herab. Der Herabsetzungsbetrag wurde vom
Stammkapital in die Kapitalricklage umgebucht.

® [nihrer Feststellungserklarung erklarte die GmbH den Endbestand des steuerlichen
Einlagekontos mit 10 Mio. Euro.

® Das Finanzamt stellte das steuerliche Einlagekonto hingegen in H6he von 0 Euro fest.

® Aullerdem stellte das Finanzamt einen Sonderausweis in H6he von 10 Mio. Euro
aufgrund einer Kapitalerhéhung aus sonstigen Rucklagen fest.

® Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg.

Entscheidung

Der BFH hat entgegen der Auffassung des FG entschieden, dass die Voraussetzungen fur
die Bildung und Feststellung eines Sonderausweises gemald 8 28 Abs. 1 S. 3 KStG in Héhe
von 10 Mio. Euro nicht erfullt sind.

Gesetzliche Grundlagen

Wird das Nennkapital durch Umwandlung von Rucklagen erhéht, so gilt gemal3 8 28 Abs. 1
S. 1 KStG der positive Bestand des steuerlichen Einlagekontos als vor den sonstigen
Rucklagen umgewandelt.

Diese fingiert also eine Verwendungsreihenfolge. Eine Kapitalerhdhung aus
Gesellschaftsmitteln wird danach vorrangig aus dem Bestand des steuerlichen
Einlagekontos und erst nach dessen vollstandigem Verbrauch durch sonstige Ricklagen
finanziert.

Enthalt das Nennkapital auch Betrage, die ihm durch Umwandlung von sonstigen Riicklagen
mit Ausnahme von aus Einlagen der Anteilseigner stammenden Betragen zugefihrt worden
sind, so sind diese Teile des Nennkapitals gemaR § 28 Abs. 1 S. 3 KStG getrennt
auszuweisen und gesondert festzustellen (Sonderausweis).

Sonstige Rucklagen nach dieser Regelung sind alle Riicklagen, die nicht im steuerlichen
Einlagekonto im Sinne von § 27 Abs. 1 KStG erfasst sind. Darunter fallen nicht nur Gewinn-,
sondern auch Kapitalriicklagen. § 28 Abs. 1 S. 1 und 3 KStG knUpft nicht an die
handelsbilanzielle Unterscheidung zwischen Kapital- und Gewinnrticklagen an, sondern
definiert den Begriff der "sonstigen Riicklagen" in Abgrenzung zum steuerlichen
Einlagekonto im Sinne von § 27 Abs. 1 KStG. Der Begriff der sonstigen Rucklagen bildet
mithin die Summe aller Rucklagen, die nicht im steuerlichen Einlagekonto erfasst sind.

Keine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos im Streitfall

Dies zugrunde gelegt, ist das Nennkapital der GmbH im Streitjahr 2017 um 10 Mio. Euro
durch die Umwandlung von sonstigen Ricklagen erhéht worden. Das steuerliche
Einlagekonto wurde nicht verwendet, da sein festgestellter Bestand zum 31.12.2016 0 Euro
betrug.

Tatbestandsmerkmal "aus Einlagen der Anteilseigner"”

Es ist umstritten, ob das Tatbestandsmerkmal "aus Einlagen der Anteilseigner" im Sinne von
§ 28 Abs. 1 S. 3 KStG materiell-rechtlich verstanden werden kann. Nach wohl Gberwiegender
Auffassung im Schrifttum ist der Ausdruck im Kontext so zu verstehen, dass er abschlieRend
auf den Bestand des steuerlichen Einlagekontos verweist. Dies schlie3t die BerUcksichtigung
"vergessener" Einlagen aus. Nach der Gegenansicht sind "vergessene" Einlagen vom
Sonderausweis ausgenommen.

Der BFH schlieRt sich der zweiten Auffassung an. Eine nach § 28 Abs. 1 S. 3 KStG vom
Sonderausweis auszunehmende "Einlage der Anteilseigner" setze nicht voraus, dass sie im
steuerlichen Einlagekonto erfasst ist.

Sinn und Zweck des 8 28 Abs. 1 S. 3 KStG

Auch der Sinn und Zweck des § 28 Abs. 1 S. 3 KStG spricht nach Ansicht des BFH dafiir,
Einlagen der Anteilseigner unabhangig von ihrer Feststellung im steuerlichen Einlagekonto
vom Sonderausweis auszunehmen. § 28 Abs. 1 S. 3 KStG soll Besteuerungsliicken schliel3en,
die bei der Umwandlung von Gewinnrtcklagen in Nennkapital und spaterer
Kapitalherabsetzung entstehen wirden. Der Sonderausweis soll verhindern, dass Gewinne,
die im Fall der Ausschittung zu versteuern waren, nach Umwandlung in Nennkapital und
Kapitalherabsetzung oder im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft steuerfrei



ausgeschuttet werden. Durch den Sonderausweis entsteht "unechtes", nicht durch Einlagen
gebildetes, Nennkapital, fir das § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG (keine Einnahmen aus
Kapitalvermdgen bei Ausschittungen, die aus dem steuerlichen Einlagekonto stammen)
nicht gilt. Riickzahlungen von Nennkapital, die den Sonderausweis mindern, gelten als
Gewinnausschuttungen und fihren beim Anteilseigner zu Einkiinften gemaR § 20 Abs. 1 Nr.
2 EStG. Damit sichert der Sonderausweis die Ausschittungsbesteuerung von in Nennkapital
umgewandelten Gewinnrucklagen.

Bei der Umwandlung von Kapitalrtcklagen, die aus "vergessenen", also nicht im
Einlagekonto erfassten, Einlagen gebildet werden, ist diese Rechtsfolge der Sache nach nicht
gerechtfertigt, sondern widerspricht der sich aus der Zusammenschau von 8 20 Abs. 1 Nr. 1
S. 3 und Nr. 2 EStG ergebenden Grundannahme, dass steuerfrei zurtickgezahlt werden
kénnen.

Bindungswirkung des festgestellten Bestands des steuerlichen Einlagekontos

Aus der Bindungswirkung des festgestellten Bestands des steuerlichen Einlagekontos fur
die Gesellschaft ergibt sich nichts anderes. Die Verwendungsreihenfolge von 8 27 Abs. 1 S.3
KStG schliel3t einen Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto und damit die steuerfreie
Ruckzahlung von Einlagen aus (vgl. BFH-Urteile vom 30.01.2013, | R 35/11 und vom
11.02.2015, | R 3/14). Nicht im steuerlichen Einlagekonto erfasste Einlagen kdnnen nicht
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG steuerfrei zurlickgezahlt werden. Ihre Rickzahlung fihrt zu
einem steuerpflichtigen Ertrag. Eine dartber hinausgehende Bindungswirkung, dass solche
Einlagen im Rahmen einer Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln wie Gewinnrucklagen
den Sonderausweis erhthen mussen, lasst sich dem Gesetz aber nicht entnehmen, so der
BFH.

Verwaltungsvereinfachung

SchlieBlich schlagt fur den BFH auch der Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung nicht
durch. Zwar kénne sich die Bertcksichtigung "vergessener" Einlagen fir die Gesellschaft als
schwierig darstellen. Diese Schwierigkeiten wirden vermieden, wenn lediglich auf das
steuerliche Einlagekonto abgestellt wirde. Bei einer Kapitalerhéhung aus
Gesellschaftsmitteln verfugt allerdings die Kérperschaft regelmaRig Gber die fur einen
Einlagenachweis erforderlichen Unterlagen. Zudem liegt die Darlegungs- und Beweislast fur
eine Einlageleistung bei der Kdrperschaft. Etwaige praktische Schwierigkeiten sprechen
nach Ansicht des BFH deshalb nicht dagegen, aus (nicht im steuerlichen Einlagekonto
erfassten) Einlagen stammende Kapitalrticklagen vom Sonderausweis auszunehmen.

Ergebnis im Streitfall

Die 10 Mio. Euro, die vor der Kapitalerh6hung in der Kapitalriicklage der GmbH erfasst
waren, stammen aus einer Einlage der Anteilseigner. Die Voraussetzungen fur die
Ausnahme vom Sonderausweis nach § 28 Abs. 1 S. 3 KStG lagen vor.

Betroffene Norm
§ 28 Abs. 1 S. 3 KStG

Streitjahr 2017

Vorinstanz
Finanzgericht Miinchen, 24.10.2023, 6 K 2838/20, EFG 2024, S. 319

Fundstelle
BFH, Urteil vom 25.02.2025, VIII R 41/23

Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 30.01.2013, | R 35/11, BStBI. 11 2013, S. 560, siehe Deloitte Tax-News

BFH, Urteil vom 11.02.2015, | R 3/14, BStBI. 11 2015, S. 816


https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510105/
https://www.deloitte-tax-news.de/steuern/unternehmensteuer/bfh-verwendung-des-steuerlichen-einlagekontos-bei-unterjaehrigen-zugaengen.html

www.deloitte-tax-news.de

Diese Mandanteninformation enthalt ausschlief3lich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umstanden eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
fur wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine personliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stitzen,
handelt dieser ausschliel3lich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH Gbernimmt keinerlei Garantie oder
Gewabhrleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise fur den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine personliche Beratung
einzuholen.

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.



	BFH: Sonderausweis für Nennkapital aus Rücklagen
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Norm
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstellen


